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REVUE SUISSE
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Nr. 10 Oktober 1966 Laufende Nr. 416

37. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT:

Programm der Rigi-Tagung 1966

des Hilfsverbands für Schwererziehbare

Dreimal Internat in 75 Lebensjahren

Programm der 4. Schaffhauser Tagung
des HPS Zürich

VSA-Regionalchronik

Umschlagbild: An der Rebe hängen die reifsten
und vollsten Trauben am tiefsten zur Erde hinab.

So ist der Mensch, je weiser, desto bescheidener

(Talmud). Aufnahme: Bruno und Eric
Bührer, Schaffhausen.
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Fragen um die Gestaltung der
freien Station im Heim

Von A. Kobelt-Leu, Kantonales Erziehungsheim
zur Hoffnung, Riehen

Im Heim sind viele Berufsgattungen in ihrer Tätigkeit
auf kleinen Raum eng ineinander verflochten und trotzdem

sehr verschieden in bezug auf ihre Arbeitsbedingungen

und auf ihre Aufgabenstellung. Allen diesen
Mitarbeitern sind die Hauseltern Vorgesetzte in der
Arbeit, darüber hinaus sind sie zu einem Teil noch
Wohnungsvermieter, einem andern Teil sind sie Hausgenossen;

an ihnen erfüllen sie mit der freien Station
eine weitgehende Sorgepflicht. Alle Mitarbeiter leben
und arbeiten in enger Beziehung zu den Insassen und
sind eingespannt in die umfassende Sorgepflicht, die
das Heim den Insassen gegenüber erfüllt.
Die Verteilung und Abgrenzung der verschiedenen
Pflichten innerhalb dieser vielgestaltigen Arbeits- und
Lebensgemeinschaft ist verhältnismässig einfach. Sie
sind im Zuge der durch die Arbeitszeitverkürzung
notwendig gewordenen Arbeitsteilungen eher noch klarer
abzugrenzen und zu verteilen. Etwas schwieriger ist
die Verteilung und Abgrenzung der verschiedenen
Kompetenzen.
Noch schwieriger und komplizierter ist das Festlegen
von Grenzen, Regeln und Ausnahmen in bezug auf
die Rechte, Ansprüche und Wünsche, die das Heim
seinen Mitarbeitern einräumen und erfüllen muss, kann
oder darf.
Aus den vielen Fragen, die uns im Laufe der Zeit
gestellt wurden, greife ich einige heraus:
<Dürfen Blumen, die von der Heimgärtnerei als
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